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Auf Grund des 8 17 Abs. 4 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBI. | S.
1045), das zuletzt durch Artikel 2 § 3 Abs. 4 des Gesetzes vom 1. September 2005 (BGBI.
| S. 2618) geandert worden ist, in Verbindung mit 8 5 der Verordnung tber die zustéandigen
Behorden nach dem Infektionsschutzgesetz vom 3 Juli 2001 (Brem.GBI. S. 235 - 2126-
e-1) wird verordnet:

§1
Geltungsbereich

Wer berufs- oder gewerbsmaRig Tatigkeiten am Menschen durchfuhrt, die eine Verletzung
der Haut bewirken oder bewirken kénnen, bei denen Krankheitserreger im Sinne des § 2
des Infektionsschutzgesetzes, insbesondere Erreger von Aids, Virushepatitis B und C,
ubertragen werden kdnnen, unterliegt den Vorschriften dieser Verordnung. Neben
Tatigkeiten bei der Austibung der Heilkunde und der Akupunktur gehdéren hierzu
insbesondere Tatigkeiten im Friseurhandwerk, in der Kosmetik und Fu3pflege, beim
Ohrlochstechen, Piercing und Tatowieren sowie andere Tatigkeiten, bei denen
Verletzungen der Korperoberflache vorgenommen werden.

§2
Pflichten

(1) Wer Tatigkeiten im Sinne des 8 1 ausubt, ist zur sorgfaltigen Beachtung der allgemein
anerkannten Regeln der Hygiene verpflichtet.
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(2) Der Arbeitsbereich fur Tatigkeiten nach 8 1 muss geeignet und so beschaffen sein,
dass alle Oberflachen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind. Die Arbeitsflachen sind
mindestens an jedem Arbeitstag sowie bei Verschmutzung oder Kontamination griindlich
zu reinigen und nach Abtrocknung zu desinfizieren. Im Betrieb missen
Handwaschgelegenheit mit flieRendem Wasser, Seifenspender sowie hygienisch
einwandfreie Vorrichtungen zum Trocknen der Hande vorhanden sein. Waschbecken fur
das Personal sind zusatzlich mit Handedesinfektionsmittel und Hautschutz- und
Pflegemitteln auszustatten.

(3) Wer Handlungen durchfuhrt, die mit einer Verletzung der Haut oder Schleimhaut
einhergehen, muss seine Hande reinigen und unmittelbar vor der Handlung desinfizieren
sowie die zu behandelnde Haut- und Schleimhautflache desinfizieren. Bei der Ausiibung
der Tatigkeit sind Einmalhandschuhe zu tragen. Fir jeden neuen Kunden sind neue
Einmalhandschuhe zu verwenden.

(4) Instrumente, Gerate und Gegenstande, die bei den in § 1 genannten Tatigkeiten
wiederholt verwendet werden und durch deren Gebrauch Verletzungen der Haut oder
Schleimhaut herbeigefuhrt werden sollen oder kénnen, sind nach jeder Anwendung zu
desinfizieren, sorgféltig zu reinigen und einer Heil3luft- oder Dampfsterilisation oder einem
anderen geeigneten Sterilisationsverfahren zu unterziehen. Sie sind anschlie3end bis zur
nachsten Anwendung steril zu lagern. Sterile Einmalmaterialien dirfen nach dem ersten
Gebrauch nicht wieder verwendet werden. Soweit die Handlungen unter Verwendung von
Medizinprodukten vorgenommen werden, sind die Vorschriften der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung einzuhalten.

(5) Mehrfach verwendbare Instrumente, Gerate und Gegenstande, deren Benutzung eine
Verletzung der Haut oder Schleimhaut nicht vorsieht, bei deren Anwendung es aber zu
einer Verletzung der Haut oder Schleimhaut kommen kann, sind nach jedem Gebrauch zu
reinigen und mindestens an jedem Arbeitstag zu desinfizieren (Kundenschutz). Ist es zu
einer unbeabsichtigten Verletzung gekommen, sind sie sofort zu desinfizieren und danach
sorgfaltig zu reinigen (Eigenschutz und Kundenschutz).

§3
Desinfektion und Sterilisation

(1) Zur Desinfektion von Handen, Haut- und Schleimhaut, Instrumenten und Flachen
durfen nur Mittel und Verfahren verwendet werden, die in der Liste der nach den
Richtlinien fur die Prifung chemischer Desinfektionsmittel gepruften und von der
Deutschen Gesellschaft fir Hygiene und Mikrobiologie als wirksam befundenen
Desinfektionsverfahren (DGHM-Liste) in der jeweils aktuellen Fassung aufgefuhrt sind.
Ebenfalls zuléssig ist eine Desinfektion, die nach den in der Liste der vom Robert-Koch-
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Institut gepruften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren (RKI-Liste) in der
jeweils aktuellen Fassung durchgefuhrt wird.

(2) Die Instrumentensterilisation muss mittels Heil3luft- oder Dampfsterilisation oder einem
anderen geeigneten Sterilisationsverfahren erfolgen. Ein dokumentiertes Verfahren fir die
Routinetberwachung des Sterilisationszyklus muss gegeben sein. Sterilisatoren sind in
der Routinetiberwachung mindestens halbjahrlich oder jeweils nach der Reparatur eines
Gerates mittels Bioindikatoren oder auf andere Weise auf ihnre Wirksamkeit hin zu
Uberprifen.

§4
Beseitigung von Abfillen

(1) Spitze, scharfe oder zerbrechliche Instrumente, Gerate und Gegenstande, die bei der
Ausiuibung von Tétigkeiten im Sinne des § 1 verwendet werden, dirfen mit dem Hausmiuill
nur beseitigt werden, wenn sie in geschlossenen bruch- und durchstichsicheren Behéltern,
die eine Verletzungsgefahr ausschliel3en, in den Abfall gegeben werden.

(2) Abfallrechtliche Regelungen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberthrt.

§5
Zustandigkeit

(1) Zustandige Behorde ist die Ortspolizeibehorde. Diese wird durch das Gesundheitsamt
fachlich beraten. Erforderliche Malinahmen werden von der zustédndigen Behdrde auf
Vorschlag des Gesundheitsamtes angeordnet.

(2) 8 16 Abs. 2 des Infektionsschutzgesetzes gilt entsprechend. Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschrankt.

(3) Das Gesundheitsamt nimmt die Aufklarung und Beratung der nach § 1 tatigen
Personen wahr.

8§6
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkiindung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Infektionshygiene-Verordnung vom 18. Oktober 1988 (Brem.GBI. S. 295 - 2127-b-1) aul3er
Kraft.

Bremen, den 10. November 2005

Der Senator fur Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales

Seite 3von 4



Seite 4 von 4



	Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Infektionshygiene-Verordnung)
	Infektionshygiene-Verordnung
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Pflichten
	§ 3 Desinfektion und Sterilisation
	§ 4 Beseitigung von Abfällen
	§ 5 Zuständigkeit
	§ 6 In-Kraft-Treten



